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 Moormerland, 01. November 2012 
 - III.32-Alb - 
 
Sondernutzungserlaubnis für das Aufhängen von Werbeträgern anlässlich der Landtagswahl am 
20.01.2013 - Ihr Antrag vom 31.10.2012 
 
Sehr geehrter Herr Schemken, 
 
anlässlich der o. g. Wahl wird der Piratenpartei Niedersachsen hiermit gem. § 18 Nds. Straßengesetz auf 
Widerruf die Erlaubnis erteilt, ab dem 10.12.2012 an ca. 50 Standorten Plakate zur Größe von A 0 
aufzuhängen. 
 
Diese Sondernutzungserlaubnis wird unter folgenden Auflagen erteilt:  
 

1. An Bundesautobahnen und Kraftfahrstraßen ist Plakatwerbung unzulässig. 
 

2. Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist Plakatwerbung im Bereich von 
Kreuzungen und Einmündungen, vor Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen, unter Brücken 
und am Innenrand von Kurven grundsätzlich unzulässig. 

 

3. Die Plakatwerbung darf nach Ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe der 
Plakate nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder 
deren Wirkung beeinträchtigen. Auf § 33 Abs. 2 StVO wird in diesem Zusammenhang 
hingewiesen. 

 

4. Das Annageln von Plakaten an Straßenbäumen sowie die Befestigung von Werbeträgern und 
Plakaten an Pfosten vorhandener Verkehrszeichen und -einrichtungen sind unzulässig. 

 

5. Bei der Anbringung von Werbeträgern an Straßeneigentum, insbesondere an Straßenbäumen, ist 
das Lichtraumprofil freizuhalten. 

 

6. Die Plakatwerbung ist nach dem Wahltag unverzüglich zu entfernen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
Albers 
  

 


